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Antragstext und Begründung 

 

"Dem Bundesvorstand wird per Mitgliederentscheid aufgegeben, einen 

Bundesparteitag im Jahr 2020 als Mitgliederparteitag einzuberufen. 

Soll der Bundesvorstand im Jahr 2020 einen Bundesparteitag als 

Mitgliederparteitag einberufen? 

 

 

Begründung: 

Gem. § 20 (4)(b) Bundessatzung kann über o.g. Frage mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt 

werden. 

Wir wollen die Einführung verpflichtender Mitgliederparteitage und die Abschaffung 

bestehender Delegiertensysteme für alle Gliederungsebenen der AfD. 

Dazu ist eine Änderung der Bundessatzung notwendig, die nur von einem 

Bundesparteitag beschlossen werden kann. 

Damit die Mitglieder und nicht nur die Delegierten darüber abstimmen können, ist die 

Durchführung eines Bundesparteitages 2020 als Mitgliederparteitag notwendig. 

Für diesen Bundesparteitag 2020 werden die Hauptantragsteller vorliegenden Antrags 

auf Mitgliederentscheid einen weiteren Antrag einbringen, der vorsehen wird, für alle 

Gliederungsebenen der AfD Mitgliederparteitage verpflichtend einzuführen und 

bestehende Delegiertensysteme abzuschaffen." 

 


